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Dekret 
zum Gesetz über die Organisation der Gerichte
(Gerichtsorganisationsdekret, GOD)

Änderung vom 17. Oktober 2013

GS 38.0267

Der Landrat des Kanton Basel-Landschaft beschliesst:

I.

Das Dekret vom 22. Februar 2001  zum Gesetz über die Organisation der Ge-1

richte und Strafverfolgungsbehörden (Gerichtsorganisationsdekret, GOD) wird
wie folgt geändert:

§ 2 Absätze 2, 2  und 6bis

 Die Abteilung Zivilrecht besteht aus zwei Präsidien mit einem Gesamtpensum2

von 130 Prozent und insgesamt drei Richterinnen und Richtern.

 bis Die Abteilung Strafrecht besteht aus zwei Präsidien mit einem Gesamtpen-2

sum von 170 Prozent und insgesamt sechs Richterinnen und Richtern.

 Bei Uneinigkeit der Präsidien bestimmt die Gerichtskonferenz, welches der6

Präsidien die geschäftsführenden Aufgaben innerhalb der Abteilung wahrnimmt.

§ 2 Absatz 5

Aufgehoben

§ 3 Absatz 3

Aufgehoben

§ 6a Jugendgericht

 Das Jugendgericht besteht aus einer Gerichtskammer mit einem Präsidium und1

vier Richterinnen und Richtern.

 Das Präsidium des Jugendgerichts wird den Strafgerichtspräsidien übertragen;2

diese Funktion wird als zur Aufgabe gehörend bezeichnet.
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§ 7 Absatz 1

 Die Abteilung Steuergericht des Steuer- und Enteignungsgerichts besteht aus1

einer Gerichtskammer mit einem teilamtlichen Präsidium von 50 Prozent eines
Vollamtes und acht Richterinnen und Richtern.

§ 7a Pensenänderung

 Sind in einer Abteilung des Kantonsgerichts oder in einem andern Gericht1

mehrere Präsidien tätig, ohne dass das Gesamtpensum eine vollamtliche Tätig-
keit aller Präsidien verlangt, so können die Präsidien ihr Pensum in gegenseiti-
gem Einvernehmen und im Rahmen des Gesamtpensums verändern, wobei das
Pensum mindestens 30 Prozent betragen muss. Eine Pensenverschiebung von
mehr als 30 Prozent bedarf der Zustimmung des Landrates.

 Das Kantonsgericht informiert den Landrat und den Regierungsrat über die2

Änderung.

II.

Diese Änderung tritt am 1. April 2014 in Kraft.

Liestal, 17. Oktober 2013 Im Namen des Landrates

die Präsidentin: Hollinger

der Landschreiber: Achermann

http://www.bl.ch/gs

	Page 1
	SGSNr
	NachtrNr
	Anfang
	ErlTit
	ErlDat
	GSNr
	Text

	Page 2
	SGSNr


